
Anlage 2 zur Beschlussvorlage Eckpunkte Finanzsatzung Synode 12.11.2022

2024 

abgeschmolzen auf 

75 %

c2 Regionen Kirchengemeinden (Jugend, Seite 8)                                     (435.400) -313.000,00 €

Jugendmitarbeiter KAT 8 Stufe 3

b2 Regionen Kirchengemeinden (Kirchenmusik, Seite 7)                            (350.000) -296.700,00 €

4 Stellen B-Musiker KAT 10, Stufe 3

Sachkostenpauschale 35%

KMusG

b1 Kirchenkreis (ZeKiD, Kirchenmusik, 1* A-Stelle)KAT 11 Stufe 3              (101.400) -82.500,00 €

c1 Kirchenkreis (ZeKiD Jugend, Seite 7 )                                                    (347.300) -211.800,00 €

1/1 Stelle Jugenddiakon, leitende Funktion mit Fachhochschulausb. KAT9, Zulage, Stufe 3

2/1 Stellen Jugenddiakon  KAT 8 Stufe 3

1/2 Stelle Kompensation Jugendpfarrstelle mind. 50% (KAT 11?)

1/1 Stelle Popularmusik KAT 10 Stufe 3

Transformationspapier

d Kirchenkreis (ZeKiD KDP Arbeitsbereich Kindertagesstätten)
jährliche Erhöhung der 80,00€ pro genehmigten Platz gemäß vorjährlichem Verbraucherpreisindex,  max. 2 

% KiStzuw.)

Plätze 1.8.21  angegeben 1920

-115.200,00 €

max. 2 % 

e Theologische Bildungsarbeit (Seite 10 Transformationspapier)

(1 Stelle bis K12, max. 130.000,00 €) Anpassung nach Preissteigerungsindex

-97.500,00 €

1/1 Stelle K12 Stufe 3

Rest Sachkosten bis 130.000,00 €

f Kirchenkreis (KDP Diakonie)                                                          (200.000,00)
jährliche Erhöhung gemäß vorjährlichem Verbraucherpreisindex

-150.000,00 €

c1 Betriebskostenzuschuss inklusive Overhead für den Arbeitsbereich Kindertagesstätten

(abschmelzend bis 2025 auf 350.000,00 €, ab 2026 keine Kirchensteuermittel )

Strategiepapier:  für 2024  -  400.000,00 €

5-Jahres-Plan  für 2024    -  371.900 €

-371.900,00 €

 Bewertung der Schwerpunktthemen nach Abschmelzung auf 75 %  und 

wertmäßiger Hinterlegung der Stellenanteile in eine Gesamtsumme 

Zahlen auf Nachfrage per Beamer auf der Klausurtagung in Breklum 7./8.10.22 erläutert 

Basis für die weitere Berechnung in der Finanzsatzung und die Folgejahre sollen die nun vorliegenden 

Beträge, nämlich die mit Werten hinterlegten Stellenanteile, sein. Der Klarheit halber wurden die Stellen- und 

Indextexte gestrichen.


